
NEUREGELUNG BEI GEOZONEN LUFTVO §21H
(ABSTANDSREGELN A1/A2/A3 ZU UNBETEILIGTEN SIND ZU BEACHTEN!)

GEOZONEN VERBOTE  §21h ab 17.Juni.2021 Ausnahmen / Genehmigung

In einer D-CTR Mit Flugverkehrskontrollfreigabe oder in 

Offene Kategorie 

Flughäfen mit D-CTR Innerhalb 1,5 km ab Begrenzung Plus 5 

km x 2 km von Landebahnverlängerung

Mit Flugverkehrskontrollfreigabe oder in 

Spezielle Kategorie

Flugplätze ohne D-CTR oder 

Hubschrauberlandeplätze 

1,5 km ab Begrenzung Mit Flugverkehrskontrollfreigabe oder in 

Spezielle Kategorie

Unglücksorte / Einsatzorte von BOS

Bundeswehrmanöver / militärischen Anlagen 

Verfassungsorgane des Bundes / Polizei oä

Anlagen zentraler Energieerzeugung / Industrieanlagen

Justizvollzugsanstalten / Krankenhäuser

Überflug und innerhalb eines Abstandes 

von 100 Meter verboten

Mit Genehmigung oder im Auftrag der 

Behörde/BOS  oder

des  Betreibers möglich

Bundesfernstraßen

Bahnanlagen

Bundeswasserstraßen

Überflug

Mit Genehmigung der Betreiber – oder in

Spezielle Kategorie 

bei Bundeswasserstraßen 10 Meter 

Mindestabstand und 1:1 Regel

Queren in 100 Meter Höhe

Wohngrundstücken UA > 250g

oder mit Kamera / Aufnahmegeräten 

Überflug Mit Genehmigung des 

Grundstücksverfügungsberechtigten oder 

über 100 Meter möglich

Verbot zwischen

22:00 Uhr und 06:00 Uhr +++

Naturschutzgebiete Überflug Kenntnis und Berücksichtigung des 

Schutzzweckes oder über 100 Meter möglich

Menschenansammlungen
Eine Menge, die einem Absturz einer Drohne nicht ausweichen könnte

In Offen und Speziell verboten Zulassungspflichtige Kategorie

Freibäder, Badestrände oä Überflug Gestattet außerhalb der Betriebszeiten

ALLE ANGABEN SIND UNTER VORBEHALT ZU VERSTEHEN UND HABEN KEINE RECHTLICHE VERBINDLICHKEIT!



NEUE LUFTVO §21H FLUGHAFEN MIT D-CTR

Offene Kategorie

D-CTR mit Freigabe der 

Flugsicherung

Spezielle Kategorie oder der 

Genehmigung Flugsicherung

1 km ab Begrenzung und

5 km X 2 km in Verlängerung 

der Landebahn



NEUE LUFTVO §21H FLUGPLATZ 1,5 KM

Spezielle Kategorie

oder mit Betreibergenehmigung 

1,5 km ab Begrenzung

Spezielle Kategorie oder mit 

Betreibergenehmigung 

1,5 km ab BegrenzungH


